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Sonneneintragskennwertverfahren	  (Nr.	  8.3	  DIN	  4108-‐2)	  
	  

Das Sonneneintragskennwertverfahren nach Nr. 8.3 DIN 4108-2 basiert auf einem Vergleich 
zwischen einem zulässigen Sonneneintragskennwert Szul und einem für den Raum ermittelten 
Sonneneintragskennwert Svorh. Für den Nachweis muss Svorh ≤ Szul erfüllt sein. 
Der zulässige Sonneneintragskennwert Szul ist abhängig von: 

§ der Sommerklimaregion, in der sich das Gebäude befindet (A, B oder C) 
§ der Bauart des Gebäudes (leichte, mittler und schwere Bauart) 
§ dem grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil (ƒWG = AW / AG) 
§ einer vorhandenen erhöhten (n ≥ 2 h-1) oder hohen (n ≥ 5 h-1) Nachtlüftung 
§ einer vorhandenen Sonnenschutzverglasung (g ≤ 0,4) 
§ der Fensterneigung und Orientierung der Fenster 
§ dem Einsatz passiver Kühlung 

In den folgenden Grafiken werden die zulässigen Sonneneintragskennwerte für einen Raum in 
einem Wohngebäude und einem Nichtwohngebäude (ohne Nachtlüftung in der Sommerklimaregion 
B) beispielhaft dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass sich bei Wohngebäuden auch bei höheren 
Fensterflächenanteilen ein zulässiger Sonneneintragskennwert ergibt: 

 



Bei einem Nichtwohngebäude sinken die zulässigen Sonneneintragskennwerte bereits bei einem 
Fensterflächenanteil von 30% auf nahezu Null: 

 
Der vorhandene Sonneneintragskennwert Svorh ist abhängig von: 

§ der Fensterfläche 
§ dem Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung 
§ dem Abminderungsfaktor für Sonnenschutzvorrichtungen 
§ dem Teilbestrahlungsfaktor FS für die bauliche Verschattung 
§ der Raumgröße (Nettogrundfläche) 

Vergleicht man die vorhandenen Sonneneintragskennwerte bei einem Fensterflächenanteil von 
26% (anteiliger Sonneneintragskennwert S2 = 0) ergibt sich für Wohngebäude die Notwendigkeit 
eines außenliegenden Sonnenschutzes mit FC = 0,4 (2-fach-Verglasung) bzw. FC=0,5 (3-fach-



Verglasung):

 
Für Nichtwohngebäude ist diese Kombination bereits nicht mehr ausreichend. Zudem sind bei 
Arbeitsstätten die Anforderungen der Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV) einzuhalten. 
Für  den Nachweis der sommerlichen Raumtemperaturen nach dieser Verordnung ist das 
Sonneneintragskennwertverfahren nach DIN 4108-2 nicht geeignet. 

	  

	  


